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Sämtliche Änderungen sind als Beitrag zur notwendigen Budgetkonsolidierung vorgese .. 

hen. Die Bundesarbeitskammer hat bereits ihr grundsätzliches Verständnis für dieses 

Vorhaben dargelegt. Angesichts des nunmehr bekannten Gesamtprogramms wird davon 

ausgegangen, daß dieses in allen Bereichen, also auch dort, wo nicht nur Arbeitnehmer 

betroffen sind, voll umgesetzt wird, und keine Verschi~bungen zu Lasten von unselbstän­

dig Erwerbstätigen vorgenommen werden. 

Die Akzeptanz des Konsolidierungsvorhabens wird davon abhängen, daß die Bundesre-
, 

gierung ihr angekündigtes Beschäftigungsförderungskonzept in Angriff nimmt und ein Zu-

rückdrängen der Arbeitslosigkeit nachhaltig unternommen wird. 
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Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 2. BlaU 

Die teilweise Zurücknahme von Familienförderungsmaßnahmen darf nicht dazu führen, 

daß die Berufstätigkeit von Frauen erschwert wird. Es ist daher unbedingt notwendig, 

mehr Hilfe bei der Kinderbetreuung für berufstätige Frauen anzubieten. Ein gesellschaftli­

cher Rückschritt ("Frauen sollen eher nicht berufstätig sein") kann nicht akzeptiert 

werden. 

Diese Elemente sind für die Bundesarbeitskammer unverzichtbar. 

Besonderer Teil: 

Artikel 1: Änderung des Bundespflegegeldgesetzes 

Ziffer 1: 

Die damit eröffnete Zuerkennung des Pflegegeldes vor Vollendung des dritten Lebensjah­

res ist als ein Rechtsanspruch vorgesehen, der bescheidmäßig zu erledigen ist und bei 

den Sozialgerichten einklagbar ist. Vor diesem Hintergrund wären zwei Aspekte 

bedeutsam: 

Da inzwischen auch in einzelnen landesgesetzlichen Regelungen derartige Härteklauseln 

eingefügt wurden oder im Anschluß an eine allfällige Änderung des Bundespflegegeldge­

setzes einbezogen werden, sind gleichlautende gesetzliche Bestimmungen vorzusehen. 

Dies wäre noch festzulegen. Für die Vollziehung wäre es von Vorteil, die doppelt unbe­

stimmten Rechtsbegriffe "der konkreten Verhältnisse" sowie der daraus resultierenden 

"besonderen Härte" näher zu umschreiben. Die inden Erläuternden Bemerkungen darge­

stellten Bezugspunkte liefern dafür erste Beurteilungsmaßstäbe für eine Festlegung in der 

Einstufungsverordnung . 

Ziffer 2: 

Der für nahezu alle Transferleistungen vorgesehene Entfall der Valorisierung wird auch 

bei der Anpassung des Pflegegeldes wirksam. Damit unnötige Härten für Leistungsbezie­

her vermieden und angebotene Pflegeleistungen tatSächlich in Anspruch genommen 
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Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 3. Blatt 

werden, tritt die Bundesarbeitskammer dafür ein, dies bei allfälligen Gebührenerhöhun­

gen zu berücksichtigen. Insbesondere bei Pflegebedürftigen mit niedrigem Einkommen ist 

Vorsorge zu treffen, daß keine materiellen Nachteile entstehen, auch die Herabsetzung 

des Pflegegeldes der Stuf~ 1 macht derartige Vorkehrungen unverziehtbar. 

In diesem Zusammenhang wird angemerkt, daß die anstehende qualitative Verbesserung 

der professionellen Betreuung, die auch einen positiven Beschäftigungsbeitrag leisten 

könnte, im vorliegenden Entwurf nicht behandelt wird. Die Bundesarbeitskammer ersucht, 

dieses Anliegen im Rahmen der Umsetzung der diesbezüglichen Vereinbarung mit den 

Bundesländern vorrangig zu behandeln. 

Ziffer 5 und 6: 

Beim vorgesehenen Ruhen des Pflegegeldes während eines stationären Aufenthalts ist 

die 2-tägige Aufenthaltsdauer offensichtlich als Bagatellgrenze vorgesehen. Es wäre zu 

überprüfen, ob nicht damit unverhältnismäßige Verwaltungskosten entstehen. Sollte dies 

zutreffen, wäre eine Ausweitung der Frist oder das Abstellen auf eine Betragsgrenze (2. 

Halbsatz) von Vorteil. Für den Fall des Ruhens bei einem stationären Aufenthalt kann in 

Verbindung mit der nachträglichen Auszahlung des Pflegegeldes eine übermäßig lange 
I 

Wartezeit auftreten. Dies wäre bei den Auszahlungsmodalitäten zu berücksichtigen. 

Die vorgeschlagene Absenkung des Taschengeldes auf 10 % des Pflegegeldes der Stufe 

3 in den Fällen des § 12 Abs 3, 4 sowie des § 13 Abs 1 bewirkt eine Halbierung des aus­

bezahlten Betrages für pflegebedürftige Personen. Die ursprüngliche Absicht des Gesetz­

gebers war es, diesen Betrag zur Beschaffung von persönlich notwendigen Leistungen 

vorzubehalten, die von der betreffenden Stelle nicht angeboten werden. Dieses Anliegen 

ist unverändert von Bedeutung, könnte aber mit S 569,-- nicht, oder nur sehr einge­

schränkt eingelöst werden. Vom Vorhaben sollte daher Abstand genommen werden. Die 

Budgetwirksamkeit ist zudem äußerst gering. 
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Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 4. Blatt 

Artikel 2: Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 

Vorweg. wird nochmals auf die fehlende Transparenz und teilweise aufgelöste Systematik 

des Arbeitslosenversicherungsrechts hingewiesen. Die Bundesarbeitskammer tritt daher 

nachhaltig für eine völlige Neuordnung dieses Bereiches ein. 

Angesichts der unterschiedlichen Motive für die beabsichtigten Änderungen wird im fol­

genden Abschnitt eine Zusammenfassung von zusammengehörigen Bestimmungen des . 

Entwurfes versucht. 

1. Der Versicherungsfall der Arbeitslosigkeit mit maßgeblichen Kriterien für den 

Anspruch auf Arbeitslosengeld soll neu gefaßt werden. 

Ziffer 1: 

Als Regelungsabsicht ist das Bemühen erkennbar, als Anspruchsvoraussetzung für den 

Leistungsbezug die subjektive Bereitschaft und rechtliche Möglichkeit zur Aufnahme einer 

Beschäftigung ZI,J präzisieren. 

Dementsprechend werden die bisher maßgeblichen Kriterien des § 7 Abs 1 Z 1, An­

spruch hat, wer arbeitsfähig, arbeitswilllig, arbeitslos ist, unter einen Sammelbegriff 

gefaßt. 

Der dafür verwendete Beurteilungsmaßstab fragt nunmehr danach, wer "der Arbeitsver­

mittlung zur Verfügung steht". Dem kann durchaus gefolgt werden, eine materielle Erwei­

terung durch die vorgeschlagene demonstrative Aufzählung der genannten Kriterien sollte 

nicht vorgenommen werden (§ 7 Abs 2), die Wendung "insbesondere" wäre daher zu 

streichen. 

Die in § 7 Abs 3 Z 1 enthaltene Legaldefinition beschreibt auch die entsprechenden Krite-. , 
rien an eine Beschäftigung. Da die Zumutbarkeit einer als angemessen angesehenen 
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Bundeskammer jür Arbeiter und Angestellte 5. Blatt 

Beschäftigung im Zusammenhang mit § 9 ohnehin geregelt ist, erscheint eine zusätzliche 

und vor allem abweichende Definition einer zumutbaren Beschäftigung als entbehrlich . 

. Eine zusätzliche Anspruchsvoraussetzung ist der rechtlich erlaubte Aufenthalt in Öster­

reich. Im Entwurf wird als Anspruchsvoraussetzung für das Arbeitslosengeld nur eine 

Form der Aufenthaltsbewilligung herausgegriffen. Nun ist aber offensichtlich auch ande­

ren Personen der Aufenthalt im Inland ermöglicht, verbunden mit der Ausübung einer zu­

lässigen und einer arbeitslosenversicherungspflichtigen Beschäftigung. Dementspre­

chend wird vorgeschlagen, auf das Vorliegen eines berechtigten Aufenthalts - mit Aus­

nahme des Touristenstatus - abzustellen. Damit wäre der Regelungsabsicht entsprochen. 

Als weitere Ergänzung wird vorgeschlagen, den Anspruch auf Arbeitslosengeld für Grenz­

gänger bei Vorliegen von zwischenstaatlichen Abkommen nicht auszuschließen. 

Ziffer 4, 26: 

Die Regelungsabsicht besteht darin, bei tageweiser Beschäftigung während eines Lei­

stungsbezuges und einem Arbeitseinkommen über der Geringfügigkeitsgrenze, den Lei­

stungsbezug für das jeweilige Kalendermonat auszuschließen .. Konsequenterweise wird 

die Sozialversicherung für diesen Sachverhalt ermöglicht (Art 14 Z 40). Allerdings wäre 

hier der Fall der Auflösung eines Dienstverhältnisses während des Probemonats abzu­

grenzen, um unerwünschte arbeitsmarktpolitische Konsequenzen auszuschließen. Diese 

bestehen darin, daß die Bereitschaft eines Arbeitsversuches nachteilig beeinflußt wird. 

Zudem wäre der neu eingeführte Begriff der "selbständigen Arbeit" zu definieren, wenn 

gleichzeitig "selbständige Erwerbstätigkeit" ohnehin enthalten ist. Bezüglich des Grenzbe­

trages (§ 5 Abs 2 lit c) wird darauf abgestellt, ob das Entgelt die Geringfügigkeitsgrenze 

"erreicht oder übersteigt". Üblicherweise wird nur das zweitgenannte Kriterium verwendet. 

Ziffer 10: 

Die Rahmenfrist soll im Fall einer Ausbildungsmaßnahme über drei Jahre erstreckbar 

/ sein, wenn die Ausbildung länger dauert. 
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Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 6. Blatt 

Für den Fall der Beschäftigung in einem arbeitslosenversicherungsfreien Dienstverhältnis 

wäre näher zu prüfen, ob die für ehemalige Beamte geltende Überbrückungshilfe ausrei­

chend Vorsorge triffl. 

Zeiten einer Beschäftigung im Ausland sollten bis zu Dauer von drei Jahren die Rahmen­

frist erstrecken. Der vollständige Entfall ist überzogen. 

Redaktionell wären § 15 Abs 1 lit i (Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversiche­

rung) und lit h (selbständig erwerbstätig) zu überarbeiten. 

2. Das Versicherungsprinzip soll erkennbar stärker betont werden 

Ziffer 9: 

Die verlängerten Anwartschaftszeiten von 28 Wochen gemäß § 14 Abs 2 führen insbe­

sondere im Hinblick auf die Bestimmungen des Urlaubsgesetzes zu widersprüchlichen Er­

gebnissen. Zudem wurde die allfällige Verlängerung von einer vorhergehenden Lösung 
I 

über verlängerte Beschäftigungszeiten in de~ Saisonbranchen abhängig gemacht. Dieser 

Zusammenhang ist für die Bundesarbeitskammer unverändert aufrecht. 

Ziffer 16: 

Die Ausweitung der Bemessungsgrundlage auf den Zeitraum eines Jahres soll durch die 

bei den Sozialversicherungsträgern gespeicherten Jahresbemessungsgrundlagen ermög­

licht werden. Dementsprechend wäre dringend abzuklären, ob die technischen Voraus­

setzungen tatsächlich gegeben sind. Anderenfalls sollte die Bestimmung in Form einer 

Verordnungsermächtigung geregelt werden. 

Es sollen nur jene Zeiten herangezogen werden, in denen regelmäßiges Entgelt bezogen 

wurde. Zeiträume des Unterbleibens der Arbeitsleistung und eines entsprechenden Aus­

falls oder verringerten Entgeltbezugs sollen außer Betracht bleiben. Es wird davon aus­

gegangen, daß im Fall des Fortbezugs keine Änderung der Bemessungsgrundlage be­

wirkt wird. 
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Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 7. Blatt 

Ziffer 35, 36 und 47: 

Das Unterbleiben der Anpassung der Notstandshilfe (Ziffer 35) kann nur für einen be­

grenzten Zeitraum (Ziffer 47) akzeptiert werden. Eine Sonderregelung wäre für den Fall 

der Unterbrechung eines Leistungsbezuges wegen Krankheit oder einer kurzfristigen Be­

schäftigung vorzunehmen. In diesen Fällen sollte die derzeitige Rechtslage weitergelten. 

In der Ziffer 36 führt ein redaktionelles Versehen zu einem nicht beabsichtigten Ergebnis. 

Indem auf den Grundbetrag abgestellt wird, um den Familienzuschlag nicht mit einzube­

ziehen, wird die Notstandshilfe vor Einkommensanrechnung neu definiert. Gemeint ist 

aber wohl die Begrenzung des Auszahlungsbetrages. Eine entsprechende KlarsteIlung ist 

vorzunehmen. 

3. Der Ausschluß vom Leistungsbezug bei vermutetem Mißbrauch, Schwarzarbeit 

. oder illegaler Beschäftigung 

Ziffer 3, 21, 43, 44: 

Vom Empfänger der Leistung wird die vorhergehende oder zumindest zeitgleiche Mel­

dung einer Beschäftigungsaufnahme verlangt. Bei Verstoß gegen die Meldevorschrift 

werden empfindliche Rechtsfolgen in Form des verkürzten Leistungsanspruches wirksam. 

Die Regelung soll offensichtlich bei illegaler Beschäftigung und gleichzeitigem Leistungs­

bezug greifen. Mit der vorgeschlagenen Form ist aber ein überschießender Wirkungszu­

sammenhang verbunden. Die bloß zeitlich oder örtlich verfehlte Information, ein prakti­

sches Problem bei Saisonbeschäftigten, erzeugt gleiche Rechtsfolgen wie eine bereits 

länger dauernde unangemeldete Beschäftigung. Es wäre daher stärker auf den Tatbe­

stand der Erwerbstätigkeit abzustellen und nicht die bloße Verletzung der Fonnvorschrift 

zu sanktionieren. Eine mögliche Lösung könnte in Anlehnung an das Ausländerbeschäfti;. 

gungsgesetz gefunden werden (vgl § 28 Abs 7 in der Fassung des 

Antimißbrauchsgesetzes ). 

Die unterschiedlichen Meldepflichten des Arbeitgebers, hier gelten immer noch drei'Tage, 

we.ichen zudem ab. Die Bestimmung sollte daher überarbeitet werden, wobei auch die 
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Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 8. Blatt 

Sanktion für den Arbeitgeber in vergleichbarer Höhe festzulegen wäre. Anstelle von 

sechs Wochen wären daher ebenso 10 Wochen zugrundezulegen. Mit der Wendung "An­

spruchslohn" ist wahrscheinlich das angemessene, ortsübliche Entgelt gemeint. 

Bei Unterlassen einer Kontrollmeldung (Ziffer 40) wäre auf den näheren Zusammenhang 

mit einer dadurch vereitelten Arbeitsvermittlung oder Beeinträchtigung des Betreuungs­

planes abzustellen. 

Das Unterlassen der Kontrollmeldung bei einer erfolgreichen Arbeitsaufnahme wäre ge­

sondert zu regeln und nicht mit einem Anspruchsverlust zu verbinden. 

4. Änderungen im Leistungsrecht; Karenzurlaubsgeld, Sondernotstandshilfe, 

Pensionsvorschuß 

Ziffer 18, 19, 23: 

Die vorschlagene Änderung über die Höhe des Pensionsvorschusses ist in ihrer Reich­

weite an der Grenze der rechtlichen Gestaltungsmöglichkeit angesiedelt und in der vorge­

schlagenen Form dementsprechend bekämpfbar. Zudem ist die Praxis auch dadurch ge­

kennzeichnet, daß auch von den regionalen Geschäftsstellen des AMS empfohlen wird, 

Pensionsanträge bei geminderter oder eingeschränkter Arbeitsfähigkeit einzubringen. In 

diesen Fällen wäre daher in Hinkunft eine sorgfältige Abwägung vorzunehmen und vor al­

lem der Hinweis auf die Rechtsfolge eines allfällig geminderten Leistungsbezuges im Fall 

der Ablehnung durch die Pensionsversicherungsträger aufzunehmen. 

Bei den Übergangsvorschriften wäre auf Anträge nach dem 30. April abzustellen. 

Ziffer 30: 

~ier wäre der Tatbestand des § 15 b Abs 2 Z 3 MSchG aufzunehmen, in diesen Fällen ist 

wohl von der Unmöglichkeit der Kindesbetreuung durch den zweiten Elternteil 

auszugehen. 
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Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 9. Blatt 

Wenn der Anspruch auf Karenzurlaubsgeld an den Ehegatten abgetreten wird und dieser 

bereits entsprechende unwiderrufliche Dispositionen getroffen hat, soll dem anderen Ehe­

gatten der, Bezug der Notstandshilfe ermöglicht werden. Dieser Fall kann etwa bei Ar­

beitslosigkeit im Fall der Betriebsstillegung eintreten. 

Ziffer 40, 41, 42: 

Die Beurteilung über das Vorliegen einer geeigneten Überbringungsmöglichkeit durch die 

Gemeinden setzt entsprechende Beurteilungskriterien voraus, die für das gesamte Bun­

desgebiet maßgeblich sind: Dies ist derzeit nicht ,gewährleistet. Bezüglich der Neufas­

sung des § 39 Abs 5 ist zu klären, ob das Anhörungsrecht des Regionalbeirates bestehen 

bleibt. 

In der vorliegenden Fassung ist unklar, ob die Bescheinigung der Wohnsitzgemeinde 

konstitutiv für den Anspruch auf Sondernotstandshilfe ist. Sollte dies zutreffen, wäre das 

Rechtsmittelverfahren so zu gestalten, daß die Feststellung der Gemeinde bekämpfbar 

ist. 

Für den Fall der bloß deklarativen Bescheinigung und einer materiellen Beurteilung durch 

das AMS, wäre das Rechtsmittelverfahren hier anzusiedeln. Die letztgenannte Lösung 

wäre vorzuziehen. 

Artikel 3: Änderung des Karenzl.lrlaubszuschußgesetzes 

Es wird vorgeschlagen, den Ausdruck "trotz aufrechter Ehe die Ehepartner den gemein­

samen Haushalt aufgelöst haben" beizubehalten. 

Artikel 4: Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes 

Die Überweisung von jährlich 4.900 Mio an den Hauptverband der Sozialversicherungs­

träger kann nur als zeitlich befristeter Konsolidierungsbeitrag angesehen werden. 

45/SN-9/ME XX. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)10 von 23

www.parlament.gv.at



Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 10. Blatt 

Die Überweisung im Dauerrecht zu regeln, ist mit dem Anliegen einer eigenständig und 

substantiell wirksamen Arbeitsmarktpolitik unvereinbar. 

Artikel 7: Änderung des Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetzes 1957 

Das Anlagekonzept der Bundesfinanzagentur für die Veranlagung von nicht benötigten 

Beitragseinnahmen durch die BUAK sollte wohl den Charakter einer Empfehlung haben 

und keine bindende Wirkung erzeugen. 

Die Übernahme der Abgangsdeckung durch das AMS ist kein ausreichender Ersatz für 

die bisher geltende Rechtslage. Es wird vorgeschlagen, keine Änderung vorzunehmen. 

Artikel 9: Änderung des Arbeitsmarktservicegesetzes 

Ziffer 1: 

Hier wäre auch der Verstoß gegen steuerrechtliche Vorschriften mit aufzunehmen. 

Artikel 12 und 13: Änderung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes und des 

Aufenthaltsgesetzes 

Beide Artikel gehören sachlich nicht in den Entwurf der Sammelnovelle. Der Zusammen­

hang mit dem Budget kann in keiner Weise hergestellt werden, darüber hinaus ist die an­

gesprochene Rechtsmaterie ohnehin zu überarbeiten, wobei der Änderungsbedarf umfas­

sender ist und entsprechender Vorarbeiten und Meinungsbildung bedarf. 

Substantielle Änderungen werden vor allem durch die verlängerte Bindung der Bewilli­

gung an den einzelnen Arbeitgeber bewirkt. Die BLlndesarbeitskammer ist sich des Pro­

blems der sogenannten "Einstiegsarbeiten" durchaus bewußt, dem steht aber gegenüber, 

daß die Beschäftigungsbedingungen in diesen Bereichen unerträglich sind und den 
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Wechsel begünstigen. Genau diesen Zusammenhang wollte der Gesetzgeber zugunsten 

ausländischer Arbeitnehmer auflösen. Eine Ausweitung der notwendigen Beschäftigungs­

zeiten für die Arbeitserlaubnis sollte daher unterbleiben. 

Der Entfall der aufschiebenden Wirkung bei einer Berufung gegen den Widerruf einer Be­

rechtigung führt dazu, daß trotz Aufhebung eines Widerrufsbescheides, die Beschäfti­

gung als unerlaubt gilt. Damit wird eine unnötige und überzogene Rechtsunsicherheit be­

wirkt (Ziffer 11). Der Entfall des § 7 Abs 2 Aufenthaltsgesetz würde dazu führen, daß d~­

mit der Saisonierstatus mit all seiner Problematik in die österreichische Rechtsordnung 

eingeführt wird (ArikteI 13, Ziffer 3). Einer solchen Änderung der Rechtslage ohne aus­

führliche Begutachtung und Beratung flankierender Maßnahmen kann nicht zugestimmt 

werden. 

Artikel 14: Änderung des AUgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

Werkverträge (Ziffer 2,4,5, 13, 18,20,21,23): 

Damit die Schwierigkeiten für die Betriebsprüfer der Krankenkassen, die Dienstnehmerei­

genschaft eines Beschäftigten nachzuweisen, sich nicht bei der Grenzziehung zwischen 

dienstnehmerähnlichen Personen und Selbständigen im engeren Sinne wiederholen, soll­

ten möglichst einfach vollziehbare Kriterien der Dienstnehmerähnlichkeit wenigstens in 

die Erläuternden Bemerkungen aufgenommen ~erden. Um die Schwierigkeiten bei der 

Anwendung dieses in der Rechtslehre unter dem Begriff "bewegliches System" bekann­

ten Tatbestandstypus einigermaßen gering zu halten, wäre es also hilfreich, die in Frage 

kommenden Tatbestandselemente für die Handhabung durch die Praxis zumindest de­

monstrativ aufzulisten (siehe Beilage). 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Gesetzesvermutung, daß liim Zweifel" 

Dienstnehmerähnlichkeit angenommen wird. Diese Formulierung dürfte wohl so zu ver­

stehen sein - auch das sollte in den Erl~uternden Bemerkungen klargestellt werden -, daß 

dann, wenn die verschiedenen Tatbestandsmerkmale etwa gleich verteilt für Dienstneh­

merähnlichkeit oder echte Selbständigkeit sprechen, materiellrechtlich von einem 

dienstnehmerähnlichen Verhältnis ausgegangen wird. Diese materiellrechtliche Regelung 
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Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 12. Blatt 

ist zwar sinnvoll, sollte jedoch unbedingt um eine parallele Verfahrensregel im Sinne einer 

entsprechenden Beweislastverteilung ergänzt werden, um die bisherigen Beweisschwie­

rigkeiten der Versicherungsträger im Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof zu verrin­

gern. Die Beweislastregel- die unseres Erachtens in der materiellen Gesetzesvermutung 

noch nicht enthalten ist! - könnte etwa in diese Richtung gehen: Liegen einzelne-für ein 

dienstnehmerähnliches Vertragsverhältnis typische Merkmale vor, so hat der Auftragge­

ber im Bestreitungsfalle nachzuweisen, daß der Werkunternehmer/freie Dienstnehmer in 

Wahrheit nicht dienstnehmerähnlich, sondern in echter unternehmerischer Selbständig­

keit tätig ist. 

Es ist anzumerken, daß folgende Formulierung der Gesetzesvermutung exakter er­

scheint: 

'Wer gegen Entgelt auf Grund eines Werkvertrages oder freien Dienstvertrages Lei­

stungen an andere erbringt, ohne Dienstnehmer im Sinne des Abs 2 zu sein, gilt im Zwei­

fel als dienstnehmerähnliche Person." 

Problematisch ist die Privilegierung dienstnehmerähnlicher Versicherter hinsichtlich der 

Geringfügigkeitsgrenze, des Umfanges des Versicherungsschutzes und des Beitrags­

tarifs. Es ist zu befürchten, daß dadurch die Umwandlung in dienstnehmerähnliche Be­

schäftigungen gefördert wird und eine Kategorie von Pflichtversicherten "zweiter Klasse" 

entsteht. Weiters ist zu befürchten, daß die höhere Geringfügigkeitsgrenze einen Anreiz 

dazu bietet, monatliche Werkhonorare so weit abzusenken, daß die Versicherungspflicht 

entfällt. (In der Praxis wird dies bei S 5.400,- leichter möglich sein als bei S 3.600,-.) Es 

werden dabei möglicherweise Werkvertragsverhältnisse, die derzeit gerade noch 

existenzsichernd sind, auf ein unterhalb jeder Existenzmöglichkeit liegendes Niveau ab­

gesenkt. Auch die Aufteilung eigentlich zusammenhängender Vertragsverhältnisse auf 

mehrere Dienstgeber (zB mehrere GesmbHs in einem Konzern) wird durch die höhere 

Geringfügigkeitsgrenze erleichtert. Daher wird vorgeschlagen, von der Geringfügigkeits­

grenze auszugehen. 
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Unbedingt klärungsbedürftig erscheinen Sachverhalte, in denen der Beschäftigte zwar 

dienstnehmerähnlich ist, jedoch gleichzeitig nach dem GSVG oder FSVG versichert ist. 

Da eine Doppelversicherung wohl nicht gewünscht ist, muß hier einer der nach den jewei­

ligen gesetzlichen Tatbeständen gegebenen Pflichtversicherungen der Vorzug gegeben 

werden. Es erscheint sinnvoll, diesen Vorzug der - auf Basis der Zugehörigkeit zu der je­

weiligen Berufsvereinigung konstant bestehenden - Versicherung nach dem GSVG bzw 

FSVG zu geben. 

In bestimmten Fällen (zB für Handelsvertreter) ist die Pflichtversicherung auszuschließen, 

wenn berei!s eine Pflichtversicherung für ein und dieselbe Tätigkeit vorliegt. 

Werkverträge - auch wenn bei ihnen Dienstnehmerähnlichkeit besteht - sind an einem zu 

erbringenden Werk orientiert, das üblicherweise zu einem bestimmten Zeitpunkt vollendet 

in einem abgeliefert wird, sodaß die Ermittlung der - beitragsrelevanten - Monate, in de­

nen "die vereinbarte Leistung erbracht wurde", häufig schwierig sein wird. Es wäre daher 

wohl sinnvoll, in den Erläuternden Bemerkungen nähere Angaben für die praktische 

Handhabung der §§ 10 Abs 1 und 11 Abs 1 zu machen. 

Von größter Bedeutung für die betriebliche Prüfung des Vorliegens einer Dienstneh­

merähnlichkeit ist die Information der zuständigen Kassen über den Bestand an Werkver­

trägen. Erst dann hat die Kasse die Möglichkeit zu einer effektiven Kontrolle bzw erst 

dann entfaltet dieses hinsichtlich der Erforschung des maßgeblichen Personalwesens 

präventive Element seine volle Wirkung. Sollte § 459 d in der Entwurfsfassung wegfallen, 

ist jedenfalls dafür vorzusorgen, daß entweder die Auftraggeber eine Meldepflicht bei je­

dem Werkvertrag, der die Eigenschaft "Dienstnehmerähnlichkeit" haben könnte, trifft oder 

daß die von den Finanzbehörden im Zuge einer Betriebsprüfung oder der Prüfung der 

EinkC?mmenssteuererklärung auffälligen Sachverhalte mit Werkvertragsbezug den Kassen 

mitgeteilt werden. Eine umfassende Meldepflicht der Auftraggeber für alle möglicherweise 

relevanten Werkverträge - es ist ja nicht sinnvoll, wirklich alle Werkverträge zu melden, da 

diese ja doch meist mit echten Unternehmen geschlossen werden - könnte etwa so aus­

gestaltet sein: Der Beschäftiger ist verpflichtet, einen freien Dienstvertrag oder Werkver­

trag dem Krankenversicherungsträger zu melden, wenn im Rahmen dieses Vertrages die 
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persönliche Arbeitsleistung vor dem Einsatz von Kapital im Vordergrund steht und nen­

nenswerte unternehmerische Strukturen (zB Geschäftslokal.oder Werkstätte, Betriebsmit­

tel in größerem Ausmaß, Eintragung im Firmenbuch) nicht ersichtlich sind, es sei denn 

der Dienstnehmer (Auftragnehmer) ist für die Tätigkeit, die er im Rahmen dieses Vertra­

ges erbracht hat, bereits anderweitig pflichtversichert. 

Die Beitragsleistung des Dienstgebers ist pauschaliert. Fraglich ist, was als allgemeine 

Beitragsgrundlage des Versicherten bel längeren Zeiträumen zu gelten hat. § 44 Abs 1 

gibt darüber keine Auskunft. Es ist aber davon auszugehen, daß die Vertragssumme all­

gemeine Beitragsgrundlage ist, welche dann auf die Monate der Vertragsdauer aufzutei­

len sein wird. Damit wird auch dem Erfordernis Rechnung getragen, daß für die Pflichtver­

sicherung eine entgeltliche Erwerbstätigkeit vorliegen muß. 

Für den erfaßten Personenkreis soll vom Arbeitgeber ebenso der Beitrag zum lAG-Fonds 

geleistet werden. Nur dann wären Entgeltansprüche im Fall der Insolvenz abgesichert. 

Der Passus "regelmäßig zu erbringende Leistung" ist eine zusätzliche Qualifizierung des 

persönlichen Geltungsbereiches des § 4 Abs 3 Z. 12 und soll in der Ziffer 18 gestrichen 

werden. 

§ 539 a hat eine· gewisse programmatische Bedeutung, obwohl er eigentlich nur einen be­

reits bestehenden Grundsatz des Sozialrechts legalisiert. Teile davon (zB die Absätze 2 

und 5) sind überflüssig. 

Versicherungs- und Meldewesen (Ziffer 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16): 

Zu § 33 Abs 1: 

Nach Ansicht der Bundesarbeitskammer sind die im geltenden § 33 Abs 1 vorgesehenen 

Meldeschriften an die Dienstnehmer auch dann nicht entbehrlich, wenn Meldungen in Zu­

kunft über Datenferntransfer übermittelt werden. 
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Zu§ 34: 

Soll die Anmeldung "unverzüglich" (nach den Erläuternden Bemerkungen innerhalb von 3 

Stunden) erfolgen, ist damit eine Meldefrist von 3 Tagen unvereinbar. Die Meldung ist un­

verzüglich zu erstatten, damit Kontrollen nicht mit dem Hinweis auf eine 3-tägige Frist 

konterkariert werden können. Durch eine unverzügliche Meldung erhält die Sozialversi­

cherung einen wichtiges Instrument zur Bekämpfung der Schwarzarbeit. Nur - wie in den 

Erläuternden Bemerkungen ausgeführt - in begründeten Ausnahmefällen (zB Krankheit 

eines Kleinunternehmens) ist eine Art Wiedereinsetzung in den vorigen Stand vertretbar. 

Die Frist von 3 Tagen ist daher zu streichen. 

Zu § 42Abs4: 

Die Versicherungsträger sollten auch berechtigt werden, andere Behörden (die Kassen) 

zu verständigen, wenn sie zu dem begründeten Verdacht gelangen, daß eine Übertretung 

steuerrechticher Vorschriften vorliegt. 

Zu § 11 Abs 3/it e:. 

Die Verlängerung der Pflichtversicherung der Urlaubsabfindung etc ist im § 11 Abs 2 an­

stelle im Abs 3 zu regeln. Abs 3 bezieht sich auf das aufrechte Dienstverhältnis, bei einer 

Urlaubsabfindung oder -entschädigung ist das Dienstverhältnis jedoch bereits beendet. 

Zur geplanten fit f in § 11 Abs 3 ASVG ist zu bemerken: 

Wenn es in Saisonbetrieben auf Basis einer zukünftigen Änderung des Arbeitszeitgeset­

zes und der entsprechenden Einigung der Kollektiwertragsp.artner zu einer Saisonverlän­

gerung durch an die Saison anschließenden Zeitausgleich für Überstunden kommt, so 

gehen wir davon aus, daß der Zeitausgleich bei aufrechtem Dienstverhältnis unter Fort­

zahlung des regelmäßigen Entgelts konsumiertwird (das ist ja gerade die arbeitsrechtli­

che Natur des Zeitausgleichs). Die Aufnahme eines eigenen Tatbestandes für einen Zeit­

raum, in dem das Beschäftigungsverhältnis unter Aufrechterhaltung der Entgeltpflicht fort­

besteht in § 11 Abs 3 ASVG erscheint daher entbehrlich und kann nur zu Mißdeutungen 

(Ende des Arbeitsverhältnisses mit Beginn des Zeitausgleichskonsums) führen. 
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Die in dieser lit f zitierten Abs 3 und 4 von § 10 AZG, nach denen anscheinend ein 

Zeitausgleichskonsum nach Ende des Arbeitsvertragsverhältnisses rechtlich möglich sein 

soll, ist noch nicht Bestandteil der geltenden Arbeitszeitgesetzgebung. 

Leistungsrecht - Allgemeines 

Zu § 86 Abs 3 Zif 2: 

Mit dieser Bestimmung soll laut Erläuternden Bemerkungen die weitere Ausübung der 

bisherigen Tätigkeit bei gleichzeitigem Bezug eine'r Invaliditätspension verhindert werden. 

Die angesprochene Gesetzesstelle vermittelt jedoch nur den Anfall einer Pension, die 

versicherte Tätigkeit muß also nur am Stichtag aufgegeben werden, während darüber 

hinaus die Ausübung einer Erwerbstätigkeit neben einem Pensionsbezug allenfalls zur 

Reduktion bzw zum Wegfall des Zurechnungszuschlages (§ 261 a) führt. Aus diesem 

Grund erscheint eine derartige Bestimmung, die materiell einer Stichtagsregelung gleich­

kommt, im Hinblick auf die seinerzeitige Aufhebung durch den Verfassungsgerichtshof 

verfassungsrechtlich bedenklich. Für Versicherte verschiedener Berufsgruppen entstün­

den hinsichtlich der Aufgabe der Tätigkeit unterschiedliche ErQebnisse. Während ein im 

erlernten oder angelernten Beruf tätiger Arbeiter jene Tätigkeit einstellen müßte, deretwe­

gen er invalidisiert wurde (nicht zwangsläufig die zuletzt ausgeübte), müßte ein Angestell­

ter regelmäßig die letzte Tätigkeit aufgeben, um zu einem Pensionsanspruch zu gelan­

gen. Arbeiter ohne Berufsschutz könnten keinerlei Erwerb mehr nachgehen. 

Die Unterschiede erscheinen aber in Hinblick auf das nach beruflicher Qualifikation abge­

stufte Verweisungssystem als sachlich gerechtfertigt. 

Nach Auffassung der Bundesarbeitskammer wäre daher der angestrebte Zweck auch. im 

Rahmen von für alle Alterssicherungssysteme zu entwickelnden Bestimmungen über den 

Zusammenfall von Pension und Erw,erbseinkommen zu erreichen, allenfalls auch durch 

besondere Ruhebestimmungen für Pensionsnachzahlungen. 
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Leistungsrecht - Besonderer Teil 

Zu § 227 Abs 2: 

Nachgekaufte Schulzeiten sollten als Beitragsmonate der freiwilligen Versicherung gelten. 

Das zeitliche Inkrafttreten sollte eine Anpassung an die geänderte Rechtslage . 

ermöglichen. 

Zu §§ 253 B, 253 d und 563 Abs 1 Zif 5: 

Der vorliegende Entwurf sieht die Erhöhung des Anfallsalters für die vorzeitige Alterspen­

sion bei geminderter Arbeitsfähigkeit hinsichtlich männlicher Versicherter ohne Über­

gangsbestimmung vor. Nach Auffassung der Bundesarbeitskammer sollte jedenfalls eine 

Schutzbestimmung für jene Versicherten, die zum Zeitpunkt des Inkraftretens das 55. Le­

bensjahr bereits vollendet haben, aufgenommen werden. 

Übergangsbestimmungen sind auch für die Inanspruchnahme der vorzeitigen Alters­

pension bei Arbeitslosigkeit vorzusehen. 

Zu den §§ 255 Abs 4, 305, 306 Abs 4 u 307 b: 

Die Bundesarbeitskammer bekennt sich grundsätzlich zum Prinzip "Rehabilitation vor 

Pension", das im Rahmen obiger Bestimmungen verwirklicht wird. Allerdings könnte 

§ 255 Abs 4 in der vorgeschlagenen Fassung im Zusammenhang mit § 307 b zu äußerst 

problematischen Ergebnissen führen, die materiell einer Aushöhlung des Berufsschutzes 

von Arbeitern im erlernten bzw angelernten Berufen gleichkämen. Im Besonderen schei­

nen die Voraussetzungen, unter denen ansonsten verpflichtende Maßnahmen beruflicher 

Rehabilitation sanktionslos verweigert werden können, zu eng gefaßt und somit nicht ge­

eignet, den bestehenden Berufsschutz aufrecht zu erhalten. Dem Versicherten ist ein 

nachvollziehbares Rechtsmittel für den Fall einer nicht zumutbaren Rehabilitation zu 

ermöglichen. 
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Die Bundesarbeitskammer schlägt daher folgende Änderungen vor: 

§ 307 blautet: 

Abs 1: Entzieht sich der Behinderte den Maßnahmen der Rehabilitation oder vereitelt 

oder gefährdet er durch sein Verhalten ihren Zweck, so können, wenn ihm diese Maßnah­

men zumutbar im Sinne des § 255 s Abs 4 sind, das Übergangsgeld und anfällige Zu­

schüsse und Zulagen zu versagen, wenn er auf diese Folge nachweislich hingewiesen 

worden ist. Für die Dauer der Versagung besteht auch kein Anspruch auf eine Leistung 

aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit, ausgenommen die 

Knappschaftspension. 

§ 255 Abs 4 zweiter Satz lautet: 

Für Versicherte die überwiegend in erlernten bzw angelernten Berufen oder als Angestell­

te tätig waren (§ 255 Abs 1 und 2; § 273), gelten jedoch nur jene Tätigkeiten als zumut­

bar, die eine ähnliche Ausbildung und gleichwertige Kenntnisse und Fähigkeiten wie in 

diesen Berufen erfordern. 

Zu § 256 Abs 1: 

Es ist davon auszugehen, daß die vorliegende Bestimmung - wie nach den Erläuternden 

Bemerkungen beabsichtigt - zu einem Ansteigen der Zahl befristet zuerkannter Invalidi­

tätspensionen führen wird. Dies erscheint in mehrfacher Hinsicht problematisch. Zum ei­

nen entstehen für die Versicherten - insbesondere bei neuerlicher Befristung - noch er­

heblichere Probleme hinsichtlich der Aufrechterhaltung ihres Arbeitsplatzes als heute. 

Darüber hinaus könnte diese Regelung wegen der Notwendigkeit eines Weitergewäh­

rungsantrags nach jeweils 24 Monaten und der darauf hin zu erfolgenden bescheidmäßi­

gen Erledigung zu einem höheren Prozeßaufkommen vor den Arbeits- und Sozialgerich­

ten führen. Außerdem könnte bei mehreren Befristungen nacheinander der Berufsschutz 

wegfallen, weil nach ständiger Judikatur bei Weitergewährung ein neuer Stichtag anfällt, 

während bei der Entziehung dies nicht der Fall ist. 
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Es wird vorgeschlagen § 256 wie folgt zu ändern: 

Abs 1: Die Invaliditätspension kann für eine bestimmte Frist, längstens für 24 Monate, zu­

erkannt werden. Besteht nach Ablauf dieser Frist Invalidität weiter, so ist die Pension je­

weils für die Dauer von längstens 24 Monaten weiter zuzuerkennen, sofern die Weiterge­

währung spätestens innerhalb eines Monats nach deren Wegfall beantragt wurde. Die 

Weitergewährung der Pension führt zu keinem neuen Stichtag. 

Abs 2: Gegen den Ausspruch, daß die Pension auf die Dauer einer bestimmten Zeit ge­

währt wird, darf eine Klage·an das Landesgericht als Arbeits- und Sozialgericht bzw das 

Arbeits- und Sozialgericht Wien nicht erhoben werden. 

Zu § 261: 

Der. neue Steigerungsbetrag bedarf entweder einer sprachlichen Verbesserung in der 

Weise, daß die einzelnen Rechenvorgänge legistisch verständlicher dargestellt werden, 

oder einer ausführlichen Behandlung der wesentlichen sozialpolitischen und mathemati­

schen Überlegungen inklusive Formeln in den Erläuternden Bemerkungen. 

Zu § 306: § 306 Abs 2, 1. Satz soll lauten: 

Das Übergangsgeld gebührt monatlich im Ausmaß der Pension aus dem Versicherungs­

fall der geminderten Arbeitsfähigkeit die zu diesem Zeitpunkt gebührt hätte. 

Finanzielle Umschichtungen (Ziffer 30, 31): 

Durch die Überweisung der vorgesehenen 1.600 Mio an den Ausgleichsfonds der Pensi­

onsversicherungsträger dürfen die der AUVA übertragenen Aufgaben nicht beeinträchtigt 

werden~ Es wird daher davon ausgegangen, daß insbesondere der Beitrag der AUVA zur 

arbeitsmedizinischen Betreuung erbracht wird. 
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Die Bundesatbeitskammer ersucht vor Verabschiedung des § 80 b dringend abzuklären, 

ob die Sozialversicherungsträger mit diesen Mitteln das Auslangen finden können. 

Die Präsidentin: 

NtA{f{\ 
Eleonora Hostasch 
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Beilage 

Versuch einer Definition des Begriffes 

"Dienstnehmerähnlichkeit" für die Einbindung in das ASVG 

Dienstnehmerähnlichkeit im Sinne dieser Bestimmung liegt dann vor, wenn bei ei­

ner Betrachtung des Beschäftigungsverhältnisses insbesondere anhand der nach­

stehenden Merkmale der Eindruck wirtschaftlicher Unselbständigkeit des Beschäf­

tigten im Verhältnis zum Beschäftiger überwiegt, ohne daß im Einzelfall sämtliche 

oder die Mehrzahl dieser Merkmale vorliegen müssen. 

Für die wirtschaftliche Unselbständigkeit des Beschäftigten spricht, 

1. wenn die menschliche Arbeitsleistung gegenüber dem Einsatz von eigenem 

Kapital des Beschäftigten im Vordergrund steht; 

2. wenn der Beschäftigte seine Leistungen im wesentlichen nur gegenüber.dem 

Beschäftiger oder einer begrenzten Anzahl von Beschäftigern beziehungswei­

se gegenüber deren Kunden und mit ihnen wirtschaftlich verflochtenen Unter­

nehmen und nicht gegenüber einer unbegrenzten, ständig wechselnden An-
I 

zahl von Beschäftigern erbringt; 

3. wenn der Beschäftigte im Zusammenhang mit der Erbringung seiner Leistung 

über keine. nennenswerte eigene unternehmerische Struktur materieller und 

immaterieller Art verfügt (insbesondere Geschäftsräumlichkeiten, Betriebsmit­

tel, Eintragung im Firmenbuch, kaufmännische Buchführung, Einsatz von 

Werbemitteln zur Bearbeitung eines allgemeinen Marktes); 

4. wenn der Beschäftigte in seiner unternehmerischen Disposition rechtlichen 

oder faktischen Beschränkungen im Verhältnis zum Beschäftiger unterworfen 

ist (zum Beispiel Konkurrenzklauseln, Verpflichtung zur Bekanntgabe oder 

sonstige Beschränkung der Vertretung des Beschäftigten durch von diesem 

bestellte Personen, Bindung an die Verwendung bestimmter Arbeitsmittel und 

Produkte). 
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